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BETREFF Umsatzsteuer; Gesonderte Prüfung möglicher größerer Wettbewerbsverzerrungen bei 
§ 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG 
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DOK 2019/0974402 

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2016, BStBl I S. 1451, hat das BMF zu Anwendungsfragen 
des § 2b UStG Stellung genommen. Zwischenzeitlich wurde die Frage der europarechtlichen 
Anforderungen an die Auslegung der Regelung des § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG mit der 
Europäischen Kommission diskutiert. Im Lichte dieser Erörterungen gilt im Einvernehmen 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder Folgendes: 

Bei § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG handelt es sich um ein Regelbeispiel. Sind dessen Voraussetzun-
gen gegeben, besteht eine Vermutung, dass keine größeren Wettbewerbsverzerrungen zu Las-
ten privater Dritter vorliegen. Um eine unionsrechtskonforme Anwendung des § 2b UStG 
sicherzustellen, ist es jedoch erforderlich, auch dann, wenn die Voraussetzungen des Regel-
beispiels gegeben sind, in eine gesonderte Prüfung auf mögliche schädliche Wettbewerbs-
verzerrungen nach § 2b Abs. 1 Satz 2 UStG einzutreten. 

Maßstab hierfür sind die Ausführungen im BMF-Schreiben vom 16. Dezember 2016, 
Rz. 22 ff. Insbesondere ist zu prüfen, ob private Unternehmer potentiell in der Lage sind, ver-
gleichbare Leistungen wie die öffentliche Hand zu erbringen. Ergibt sich unter Anwendung 
dieser Maßstäbe, dass die Nichtbesteuerung von Leistungen im Rahmen der Zusammenarbeit 
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Seite 2 von juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu größeren Wettbewerbsverzerrungen füh-
ren würde, ist die Regelvermutung des § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG als widerlegt anzusehen. 

Bei Leistungsvereinbarungen über verwaltungsunterstützende Hilfstätigkeiten sind regelmä-
ßig bereits die Voraussetzungen des § 2b Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 Buchstabe b UStG nicht gege-
ben (siehe Randziffer 49 f. des Bezugsschreibens). Sie erfüllen keine spezifisch öffentlichen 
Interessen, da sie ohne weiteres auch von privaten Unternehmern erbracht werden können. Im 
Rahmen der gesonderten Wettbewerbsprüfung nach § 2b Abs. 1 Satz 2 UStG scheiden diese 
Leistungen auf jeden Fall aus der Nichtsteuerbarkeit aus. Hierzu zählen Verträge, die auf die 
Gebäudereinigung, Grünpflegearbeiten, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen an Straßen und 
Gebäuden sowie auf unterstützende IT-Dienstleistungen beschränkt sind.  

Dieses Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 




